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Squash Landesverband NRW <squash.nrw@gmail.com>

AW: Squash und CoronaVO
Coronaverordnung@mags.nrw.de <Coronaverordnung@mags.nrw.de> 2. Juni 2020 um 18:28
An: nrw@dsqv.de

Sehr geehrter Herr Bluhm,

 

wie Sie zu Recht anmerken, dür�e die Spielsitua�on beim Squash mit dem Geschehen beim Tennisdoppel auf
einer Häl�e des Spielfelds vergleichbar sein. Squash kann daher als kontak�reier Sport unter § 9 Abs. 4
CoronaSchV NRW in der seit dem 30.05.2020 geltenden Fassung gefasst werden. Danach gilt:

 

„Beim kontak�reien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in öffentlichen oder
privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum
Infek�onsschutz, zur Steuerung des Zutri�s und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch
in Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellscha�s- und sons�gen Gemeinscha�sräumen sowie in
Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören,
sicherzustellen.“

 

Da nicht mehr als zwei Personen gleichzei�g in einem Court spielen, ist die Vorgabe des § 1 Abs. 2 (max. 10
Personen) gewahrt, d.h. der Abstand von 1,5 m während des Spiels nicht zwingend einzuhalten. Die
Rückverfolgbarkeit ist jedoch zu gewährleisten.

 

Ich weise darauf hin, dass meine Ausführungen zur Auslegung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-Wes�alen (MAGS) der derzeit geltenden Regelungen der CoronaSchVO
entsprechen. Diese Auslegung der CoronaSchVO durch das MAGS ist für die Gerichte nicht bindend, wenngleich
das MAGS für die CoronaSchVO verantwortlich zeichnet. Für die Behörden stellen unsere Auslegungshinweise nur
eine ermessenslenkende „Richtschnur“ bei möglichen ordnungsbehördlichen Einschreiten dar; diese sind mithin
auch für die Behörden nicht rechtsverbindlich.

 

 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

Dr. Jan Duikers

Stabsstelle Corona

Juristische Fragestellungen, Öffentliches Leben, Coronschutzverordnung, Erlasse

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf

https://www.google.com/maps/search/F%C3%BCrstenwall+25,+40219+D%C3%BCsseldorf?entry=gmail&source=g
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Email:  coronaverordnung@mags.nrw.de

 

Internet: www.mags.nrw.de

Datenschutzhinweise inklusive der Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO: www.mags.nrw/datenschutzhinweise

 

 

 

Von: SLV NRW <nrw@dsqv.de> 
Gesendet: Freitag, 29. Mai 2020 14:50
An: corona@nrw.de
Betreff: Defini�on Kontaktsport und Squash

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

der neuen Corona-Verordnung nach spielt es eine entscheidende Rolle, ob eine Sportart als Kontaktsport eingestuft
wird. 

Im Squash ist Körperkontakt nicht das Ziel und sogar im Regelwerk explizit untersagt. Daher könnte man Squash so
behandeln wie z.B. Badminton.

Andererseits sind beim Squash beide Spieler im gleichen Spielfeld, nicht gegenüber (Tennis/Badminton etc.). Der
Abstand beim Badminton, wenn beide Spieler kurze Bälle übers Netz spielen, ist wahrscheinlich nicht größer als beim
Squash, wo Abstand voneinander vom Regelwerk gefordert wird und taktisch immer sinnvoll ist. Beim
Tennis/Badminton/Tischtennis-Doppel ist der Abstand zwischen den Spielern mit Sicherheit nicht kleiner, als beim
Squash (wo es kein Doppel gibt). 

Auch zu Berücksichtigen ist unserer Meinung nach, dass Tanzen (mit festem Partner) erlaubt ist, folglich sollte
Squash (mit festem Trainingspartner) auch erlaubt sein.

 

Wir möchten Sie bitten, hier für Klarheit zu Sorgen, damit wir unsere Mitglieder informieren können.

Einige Anlagen haben für kommende Woche ihre Wiedereröffnung geplant und sind jetzt mit großer Unsicherheit
konfrontiert.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Bluhm

Geschäftsstelle des SLV NRW

 

Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Geschäftsstelle

Bruchfeld 60

47809 Krefeld

Tel.: 02151 / 6453781

Fax: 0911 / 3094423313

eMail: nrw@dsqv.de

HP: www.nrw.dsqv.de 

mailto:coronaverordnung@mags.nrw.de
http://www.mags.nrw.de/
http://www.mags.nrw/datenschutzhinweise
mailto:nrw@dsqv.de
mailto:corona@nrw.de
https://www.google.com/maps/search/Bruchfeld+60+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+47809+Krefeld?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Bruchfeld+60+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+47809+Krefeld?entry=gmail&source=g
mailto:nrw@dsqv.de
http://www.nrw.dsqv.de/


2.6.2020 Gmail - AW: Squash und CoronaVO

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f197bff0f1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1668405318975247997&simpl=msg-f%3A166840531… 3/3


